
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsratesdes Kantons Zürich

Sitzung vom 22. Juli 1987

2362. Privater GestaltungsplanIm Park, Thalwil
Mit Beschluss Nr. 2673/1985 genehmigte der Regierungsrat die kommu-
nale Nutzungsplanung. Am 19. März 1987 stimmte die Gemeindever-
sammlung Thalwil dem privaten Gestaltungsplan Im Park zu. Innerhalb
der Rekursfrist gingen gemäss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei
der Baurekurskommissionen vom 4. Juni 1987 und des Bezirksrates
Horgen vom 23. April 1987 keine Rekurse ein.

Mit dem Gestaltungsplan wird die Überbauung in der Umgebung der
Villa Diana geregelt. Entsprechend den Schutzzielen ist die Plazierung
der Neubauten so gewählt, dass die Parkanlage mit dem Baumbestand
weitgehend geschont wird. Mit den zugehörigen Vorschriften bildet der
Gestaltungsplan eine vollständige Überbauungsregelung, welche die in-
haltlichen Erfordernisse eines öffentlichen Gestaltungsplans erfüllt. Er
ersetzt für den Geltungsbereich des Plans die allgemeine Bau- und
Zonenordnung.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

Der private Gestaltungsplan Im Park, dem die Gemeindeversamm-
lung Thalwil am 19. März 1987 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Mitteilung an den Gemeinderat Thalwil, 8800 Thalwil (unter Bei-
lage von vier mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplaren
des Gestaltungsplans), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Bau-
rekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 22. Juli 1987

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber :

i. V.
Hirschi
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Gemeinde Thalwil
Privater Gestaltungsplan "im Park"/Bahnhofstrasse

Grundstück Kat.Nr. 4511, Bahnhofstrasse

Mass ebende Pläne

Für den Gestaltungsplan gelten folgende Pläne:

Gestaltungsplan 1 : 1000, Nr. 5027/100

EG 1 : 200, Nr. 5027/101

1. OG 1 : 200, Nr. 5027/102

Attika 1 : 200, Nr. 5027/103

UG 1 : 200, Nr. 5027/104

Schnitte 1 : 200, Nr. 5027/105

Bestimmun en zum rivaten Gestaltun s lan

Gemäss Verfügung der kantonalen Baudirektion vom

8. September 1981 und Entscheid des Verwaltungsgerichts vom

24. Juni 1983 stehen Gebäulichkeiten auf dem Grundstück

Kat.Nr. 4511 unter Denkmalschutz.

Dieser Gestaltungsplan regelt die Ueberbauung

im restlichen Grundstückbereich samt Umgebungsgestaltung,

Baumschutz und weiterer Bepflanzung.

I. Schutzanordnun

Im Bereiche der geschützten Bauten ist die

Parkanlage in ihren wesentlichen Elementen zu erhalten.

Die mit gelber Farbe gerasterten Aussenräume

sind von der weiteren Ueberbauung freizuhalten. Die Ver-



änderung der Parkanlage, insbesondere das Fällen und

Pflanzen von Bäumen und Sträuchern bedürfen der Bewil-

ligung. Der bestehende Baumbestand ist zu erhalten. Ab-

sterbende oder kranke Bäume sind zu ersetzen.

3. Für die Nutzung der schützenswerten Gebäude

ist Wohnen, Freizeit und stilles Gewerbe zulässig.

II. Bestimmun en für Neubauten


1. Gebäude-Umrisse

Die Gebäude haben sich mit ihren äusseren Ab-

messungen innerhalb der Baubegrenzungslinie im Plan

1 : 1000 zu halten.

	

2, Geschosszahl

Die Geschosszahlen (2-geschossig mit Attika-

geschoss im Bereich W, 3-geschossig mit Attikageschoss

im Bereich WG) sowie die Höhenkoten gemäss Plan 1 : 200

Nr. 5027/105 sind verbindlich.

	

3. Ausnützung

Die zulässige Ausnützung ergibt sich aus den

anrechenbaren Geschossflächen der Grundrisspläne 1 : 200

Nr. 5027/101-104. Die Bruttogeschossfläche aller vier

Neubauten zusammen darf 6575 m2 nicht übersteigen.

4. Fassaden- und Dach estaltun

4.1. Die Fassaden sind im Grundriss durch Vor- und

Rücksprünge zu gliedern.
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4.2. Die Umfassungsmauern dürfen nur aus Sicht-

mauerwerk, verputztem Mauerwerk, Naturstein oder Holz

bestehen. Für Brüstungen und Balkone ist die Verwendung

anderer, nicht reflektierender Materialien gestattet.

4.3. Fenster haben in der Regel rechteckige For-

men aufzuweisen.

4.4. Reines Weiss und grelle Buntfarben sind nicht

gestattet.

4.5. Attikageschosse sind zulässig, sofern ihre

anrechenbare Bruttogeschossfläche 25 % der Bruttoge-

schossfläche des darunter liegenden Geschosses nicht

überschreitet. Begehbare Dachterrassen sind zulässig.

Nutzungsart

Zulässige Nutzungsarten sind

in den mit W bezeichneten Bauten: Wohnen und

stilles Gewerbe.

in der mit WG bezeichneten Baute: Wohnen und

mässig störende Gewerbe, deren Auswirkungen sich im Rah-

men üblicher Handwerksbetriebe halten.

Terrain estaltun und Mauern

6.1. Terrainveränderungen müssen sich an die Ge-

ländeverhältnisse, im speziellen bei angrenzenden Lie-

genschaften, schonend anpassen.

6.2. Die Erstellung von Mauern ist nur gestattet,
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sofern eine andere Lösung zu einem gestalterisch unbe-

friedigenden Ergebnis führen würde und sie das Strassen-

und Ortsbild nicht erheblich beeinträchtigen.

6.3. Mauern sind nötigenfalls horizontal und ver-

tikal angemessen zu gliedern und zu bepflanzen.

Um ebun s estaltun

7.1. Die Freiräume dürfen nicht unterteilt werden,

ausgenommen die gesetzlich zulässigen Abschrankungen

(Hecken, Zäune) gegenüber Nachbargrundstücken.

Als Sichtschutz für die Parterre-Wohnungen sind

Blenden bis auf eine Tiefe von 6 m ab Fassade gestattet.

7.2. Freiräume sind durchwegs zu begrünen. Die

Bepflanzung ist so zu gestalten, dass mit dem zur Villa

Diana gehörenden Baumbestand eine harmonische Gesamtwir-

kung erzielt wird.

7.3. Mit Ausnahme der Besucherparkplätze und der

notwendigen Abstellplätze für das Gewerbe sind alle Auto-

abstellplätze unterirdisch anzuordnen.

Wärmeversor un

Für die Wärmeversorgung sind in erster Linie

Gas oder Elektrizität zu verwenden. Chemin6ean1agen sind

in der Regel mit Wärmerückgewinnung auszustatten. In den

vier Gebäudegruppen ist nur je eine Feuerungsanlage zu-

lässig.



Aussenantennen

Im Geltungsbereich des Gestaltungsplanes sind

keine Aussenantennen gestattet.

Abstell lätze für Motorfahrzeu e

Für die Zahl und Anordnung der Motorfahrzeug-

abstellplätze ist die Bauordnung der Gemeinde Thalwil

massgeblich.

III. Inkrafttreten

Der private Gestaltungsplan tritt mit der

regierungsrätlichen Genehmigung in Kraft.
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